
Teilnahmebedingungen Volksbank-Münster-Marathon 
 
 
1. Mit der Anmeldung zur Teilnahme am Volksbank-Münster-Marathon willigt der 

Läufer/die Läufern in die Speicherung und Nutzung seiner/ihrer personenbezogenen 
Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Nationalität, Wohnanschrift, ggf. Verein, E-
Mail-Adresse, Telefonnummer, medizinische Daten in anonymisierter Form) durch den 
Veranstalter/Dienstleister für die Zahlungsabwicklung, Organisation einschließlich der 
medizinischen Betreuung und Abwicklung der Veranstaltung sowie durch Dritte wie 

Medien und Sponsoren ohne Vergütungsansprüche ein (§ 6 Absatz 1 DSGVO). Im Falle einer 
sanitätsdienstlichen Versorgung stimmt der Läufer/die Läuferin der statistischen 
Auswertung seiner/ihrer anonymisierten medizinischen Daten zum Zwecke des 

veranstaltungsinternen Qualitätsmanagements durch den Veranstalter/Dienstleister 
und zu wissenschaftlicher Forschung durch die Deutsche Sporthochschule Köln zu. 

2. Die Ergebnisse der Laufveranstaltung (Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, 

Nationalität, Startnummer, Zeit, Platzierung, ggf. Verein) werden vom 
Veranstalter/Dienstleister gespeichert und in Ergebnislisten zusammengefasst. Mit 

Anmeldung wird der Veröffentlichung und Weiterleitung dieser Daten durch den 
Veranstalter/Dienstleister in/an alle(n) relevanten Medien (Druckerzeugnissen wie 
Programmheft und Ergebnisheft sowie Internet und regionale und überregionale Presse) 

zugestimmt. Das gilt auch für die Veröffentlichung auf den Internetseiten www.flvw.de 
und www.flvwdialog.de und für die Übermittlung zum DLVnet des Deutschen 

Leichtathletik-Verbandes e.V. (DLV) mit dem Ziel, der Erstellung der Deutschen 
Bestenliste sowie der Bestenlisten auf Vereins-, Kreis- und Landesverbands-Ebene und 
für die Übermittlung an die AbbottWMM zur Auswertung der Altersklassenrangliste für 
die Qualifizierung zur AbbottWMM Wanda Altersklassen-Weltmeisterschaft. 

3. Die im Zusammenhang mit der Veranstaltung zu erstellenden Fotos und Filmaufnahmen 
können vom Veranstalter an einen kommerziellen Fotodienstleister weitergegeben 
werden. Der Teilnehmer/die Teilnehmerin willigt mit Anmeldung in die Veröffentlichung 

und Verbreitung solcher Fotos, Filmaufnahmen sowie Interviews in Rundfunk, 
Fernsehen, Internet, Printmedien, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen 
(Filme, Videokassetten etc.) auch durch Dritte wie Medien und Sponsoren ohne 
Anspruch auf Vergütung ein. Insbesondere erklärt sich der Teilnehmer/die Teilnehmerin 
einverstanden mit der Weitergabe seiner/ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke 
der Zusendung von Fotos auf der Strecke und beim Zieleinlauf, die von einem vom 
Veranstalter beauftragten kommerziellen Fotodienstleister produziert werden. Hiermit 
erklärt der Teilnehmer/die Teilnehmerin jedoch nicht zugleich, dass er/sie ein solches 
Foto kaufen möchte. 

 

4. Der Veranstalter darf die gem. Ziff. 2 gespeicherten Daten an die Deutsche Leichtathletik 

Promotions- und Projekt GmbH (DLP) zum Betreiben ihres Internetdienstes 
www.laufen.de im Auftrage des Deutschen Leichtathletik-Verbandes e.V. weitergeben. 

 
5. Der Veranstalter sowie die Stadt Münster können nicht für Schäden irgendwelcher Art 

zur Haftung herangezogen werden. 

 
6. Die Anmeldung ist erst wirksam, wenn der erforderliche Organisationsbeitrag (Startgeld) 

in voller Höhe gezahlt wurde. Bei Nichtantritt erfolgt keine Rückzahlung. 

http://www.laufen.de/


 
7. Der Veranstalter ist in Fällen höherer Gewalt berechtigt oder aufgrund behördlicher 

Anordnung oder aus Sicherheitsgründen verpflichtet, Änderungen in der Durchführung 
der Veranstaltung vorzunehmen oder diese abzusagen. In solchen Fällen besteht keine 
Schadensersatz- oder Erstattungspflicht des Veranstalters gegenüber dem 
Teilnehmer/der Teilnehmerin. 

 
8. Mit Anmeldung bestätigt der Läufer/die Läuferin von keiner Leichtathletik-Organisation 

wegen Dopings oder anderer Regelverstöße am Veranstaltungstag gesperrt zu sein und 
für die Teilnahme an diesem Lauf die nötige Fitness zu haben. Zudem erkennt der 
Läufer/die Läuferin mit der Teilnahme an der Veranstaltung die Geltungen des DLV-Anti-
Doping-Codes (DLV-ADC) an und unterwirft sich dessen Bestimmungen.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
    


